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Amt fir
Stellungnahmen Stadtentwicklung,

Stadtplanung,
Verkehrsplanung

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 568
Sportpark Berg Fidel Anlage 1 zur Vorlage Nr. V/0248/2018

Zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 568 wurden 7 Stellungnahmen von Tragern offentlicher
Belange sowie 3 Stellungnahmen von Burgerinnen und Blirgern eingereicht.

Dartuber hinaus wurden im Rahmen der friihzeitigen Burgerinformation vom 19.03.2015 drei
weitere Anregungen vorgetragen.

1. STELLUNGNAHMEN von Behérden und Einrichtungen

Von den Behérden und Einrichtungen wurden Stellungnahmen abgegeben, die keine
Anregungen oder Bedenken in Bezug auf den Bebauungsplan enthalten oder lediglich
Anregungen und Klarstellungen beinhalten, die die Inhalte des Bebauungsplans nicht
unmittelbar berthren:

11 Bezirksregierung Miinster - (Anregung/Information)
1.2 Handwerkskammer Miinster — (keine Anregungen und/oder Bedenken)
1.3 IHK Nord Westfalen - (keine Anregungen und/oder Bedenken)

1.4 LWL-Archaologie fur Westfalen - (keine Anregungen und/oder Bedenken)

15 Minster Netz GmbH - (keine wesentlichen Anregungen und/oder Bedenken)
1.6 Stadtwerke Munster-Nahverkehr - (Anregung/Information)
1.7 Stralen NRW — Regionalniederlassung Miinsterland - (keine Anregungen

und/oder Bedenken)

Anregungen und/oder Bedenken:
zu 1.1:

Es wird darauf hingewiesen, dass solange die Grundwasserférderung
(Trinkwassergewinnung) erfolgt, die Schutzgebietsverordnung mit den bekannten
Verboten und Einschrdnkungen weiterhin Bestand hat. Es ist derzeit nicht
auszuschlie3en, dass von der Stadtwerke Munster GmbH - trotz Ablauf der Befristung der
Bewilligung fur die dortige Grundwasserenthahme zum 31.12.2020 - ein Uber diesen
Termin  hinausgehendes  Wasserrecht zur  Sicherstellung der  o&ffentlichen
Trinkwasserversorgung in Minster beantragt werden muss.

Zu 1.6:

Die Planung des Nahverkehrsmanagements fir einen barrierefreien Ausbau der
provisorischen Haltestelle P+R PreufRenstadion C der Linie 5 sollte in der weiteren
Planung beriicksichtigt werden.

Des Weiteren wird angeregt, im Bereich der Grinflache, westlich der
Beachvolleyballfelder eine Buswendeanlage bauen zu koénnen, damit fur zusatzliche
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Einsatzbusfahrten bei Veranstaltungen eine Wendemadglichkeit besteht. AuRerdem wirde
die Linienfuihrung fir die Linie 5 verbessert werden kénnen.

Stellungnahme der Verwaltung:
zu 1.1:

Die zeitliche Umsetzungsfahigkeit des Zielkonzeptes bzw. der Zielplanung als
bebauungsplantechnische Angebotsplanung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Trinkwassergewinnung in diesem Stadtbereich: Aktuell gilt dort (vgl. auch
nachrichtiche Ubernahme in der Planzeichnung des Bebauungsplans) die
Wasserschutzgebietsverordnung ,Minster-Geist* vom 18.06.1990 (geltend bis Ende Juni
2030). Die fur kunftige Baugenehmigungen stets zu berlcksichtigende aktuelle
wasserrechtliche Situation mit ihren Genehmigungsvorbehalten erlaubt die Umsetzung
des Zielkonzeptes Preu3enstadion und Umfeld nicht kurzfristig.

Der Satzungsbeschluss fir den Bebauungsplan kann — wie bereits auch in der
Offenlegungsvorlage Nr. V/0123/2017 an den ASSVW deutlich dargestellt — richtigerweise
erst dann erfolgen, wenn das DIPOL-Konzept vom Rat der Stadt mit dem Ziel der
konkreten und damit seiner mind. mittelfristig absehbaren Umsetzung (d.h. absehbare
Aufhebung des Trinkwasserschutzes u.a. im Bereich Munster-Geist), eingebettet in ein
Wasserversorgungskonzept gemall 8 38 LWG, beschlossen ist. Dies wird durch die
sitzungstechnisch parallele Beratung der in derselben Sitzung des Rates in der
Tagesordnung zeitlich vorgehenden Beratungs- und Beschlusspunkte in der Vorlage
Nr. V/0318/2018 (DIPOL-Konzept) nachvollzogen, beachtet und gewahrleistet.

Die Ziele des Bebauungsplans sind damit im Verhaltnis zur Ebene der wasserrechtlichen
Rahmenbedingungen absehbar umsetzungsféhig: Die Stadt Uberwindet die kurzfristig
bestehenden wasserrechtlichen Hemmnisse fir die Planungsziele des Bebauungsplans
aktiv durch eigenes Handeln.

Unabhangig von der damit nachgewiesenen Tragfahigkeit der Planungsziele auf der
Bauleitplanungsebene stehen die faktischen zeitlichen Konsequenzen fir praktische
Baugenehmigungen auf Grundlage des so beschlossenen Bebauungsplans: Solange die
Trinkwassergewinnung (Grundwasserforderung) nicht aufgegeben ist und die
Schutzgebietsverordnung noch Bestand hat, kénnen auch baugenehmigungsrelevante
Vorhaben aufgrund der entgegenstehenden wasserrechtlichen Situation — trotz
Inkrafttreten des Bebauungsplans — (noch) nicht oder nur bedingt umgesetzt werden.

Auf Grundlage der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung ,Minster-Geist* wurde
vom Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit eine Einschatzung zur Umsetzung
der beabsichtigten Nutzungen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 568 ,Sportpark Berg
Fidel* unter der Pramisse, dass die Forderung von Grundwasser zur
Trinkwasserversorgung aufrecht erhalten bliebe, vorgenommen. Zusammengefasst gibt
sich folgende Einschétzung:

Innerhalb der Schutzzone 1 ist keinerlei Veradnderung zuldssig. Die Anlage des
Parkplatzes P8-Nord sowie der FulRwege Verbindung nérdlich des P8-Nord sind definitiv
ausgeschlossen. Alle anderen Vorhaben befinden sich in den Schutzzonen II und Ill.
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Grundsatzlich erfillen ein  Grof3teil der Vorhaben (geplanten MalRnahmen)
Verbotstatbestande (nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 WSG-VO MS-Geist) bzw. sind
genehmigungspflichtig (nach 83 Abs.1 bzw. §4 Abs.1 WSG-VO MS-Geist). Die
Verbotstatbestidnde konnten Uber die Sonderregelung fir nicht kapazitatserweiternde
Sanierungen (8§ 4a WSG-VO MS-Geist) oder, wenn diese nicht einschlagig ist, ggf. durch
eine Befreiung (8 9 WSG-VO MS-Geist) uberwunden werden, wobei die Voraussetzungen
einer Befreiung nach 8§ 9 WSG-VO MS-Geist besonders hohe rechtliche Anforderungen
stellen. Sofern es sich um genehmigungspflichtige Tatbestdnde (MaflRnahmen) handelt,
kann unter den Voraussetzungen des § 8 WSG-VO MS-Geist ggf. eine entsprechende
Genehmigung erteilt werden. In jedem Fall, sowohl bei der Befreiung als auch bei der
Genehmigung ist die Beteiligung (8 8 Abs.2 WSG-VO MS-Geist Beteiligung und
Stellungnahme) des Wasserwerkbetreibers und der oberen Wasserbehoérde
(Bezirksregierung) zu bericksichtigen.

Dies betrifft jedoch nicht die vorgehende Abwégungsebene des Bebauungsplans, der auf
der belastbaren Annahme der grundsétzlichen Realisierungsféahigkeit der Planungsziele in
einem noch lUberschaubaren Zeitraum beruht.

zZu 1.6:

Es wird von zuséatzlichen Einsatzbussen fir Veranstaltungen gesprochen, die dann dort
wenden konnen. Aul3erdem soll mit dem Bau dieser Buswende eine Mdéglichkeit gegeben
sein, die zusatzlichen Fahrten der Linie 5 zwischen Hauptbahnhof und Berg Fidel so
enden zu lassen, dass in beiden Fahrtrichtungen die zentrale Haltestelle Hilsenbusch
angefahren werden kann.

In der Begriindung zum Bebauungsplan-Entwurf ist fir das die Planungsziele stitzende
zukinftige Zubringerkonzept aller Verkehre im Zusammenhang mit
Stadionveranstaltungen festgehalten, dass der durch das geplante neue Stadion
entstehende Verkehr im Spiel-Fall aus dem Bereich der Stralle Am Berg Fidel
(Ausnahme: im Norden der Stralle zwecks Erreichbarkeit des geplanten Parkhauses)
heraus genommen werden soll. Zu den Zeiten von Spielen soll eine Durchfahrt zur und in
die StraBe Am Berg Fidel fur PKW unterbunden werden. Die bisher stattfindenden
Sonder-Busfahrten fur die ,Géaste-Fans® von der Trauttmansdorffstralle Uber die Stral3e
Am Berg Fidel zu den Parkplatzen westlich des Stadions entfallen und werden auf dem
neuen Parkplatz an der Hammer Stral3e abgewickelt. Insofern fahren zukiinftig keine
zuséatzlichen Einsatzbusse fur Veranstaltungen in die Stralle Am Berg Fidel, so dass der
Bau einer geplanten Buswendeanlage in einer Grunflache, die fur einen Blrgerpark
geplant ist, entbehrlich ist und zudem den wichtigen Zielen des Bebauungsplanes in
diesem Teilaspekt (Optimierung der vorhandenen Grinflache als ,Birgerpark®)
entgegensteht.
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Beschlussvorschlage:
zu 1.1:

Die Anregung berlhrt nicht die Planung selbst, sondern deren Plausibilitdt mit Blick auf
ihre Umsetzbarkeit.

Eine Beschlussfassung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ertbrigt sich, da die
Berucksichtigung der genannten Sachverhalte die Voraussetzung fur die Rechtskraft des
Bebauungsplanes ist. Die Begriindung und Abwagung zum Bebauungsplan enthalten
hierzu entsprechend ausfihrliche und ausreichende Ausfiihrungen.

zu 1.6:

Der geplante barrierefreie Ausbau der provisorischen Haltestelle ,P+R PreulRenstadion C*
kann unabhangig von den Bebauungsplan-inhalten und -Zielen erfolgen, da die
Haltestelle auf offentlicher Verkehrsflache und stadtischer Flache liegt.

Eine Beschlussfassung eriibrigt sich.

Dem Wunsch nach einer Buswendeanlage auf der Griunflache, westlich der geplanten
Beachvolleyballfelder, stdlich des Stadtteilhauses ,Lorenz-Sud“, kann nicht entsprochen
werden. Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.1).
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2.1

Stellungnahmen von Birgerinnen und Blrgern

2.1 Stellungnahme zum Themenkomplex Standortwahl/Stadion/Nebenanlagen
2.2 Stellungnahmen zum Themenkomplex Verkehr

2.3 Stellungnahmen zum Themenkomplex Stellplatze

2.4 Stellungnahmen zum Themenkomplex Larm

2.5 Stellungnahmen zum Themenkomplex Grundwasser/Trinkwasser

2.6 Stellungnahmen zum Themenkomplex Grunflachen/Burgerpark

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex , Standortwahl/Stadion/Nebenanlagen”
2.1.1

Es wird ausgefihrt, dass die Verwaltung zur Realisierung eines Stadionneubaus fir
40.000 Zuschauerplatze an anderer Stelle in Minster die Standortsuche erarbeitet.
Derzeit besuchen selten mehr als 50% der mdglichen 15.000 Zuschauer das Stadion. Der
durch den Bebauungsplan mdgliche Ausbau des Stadions auf 20.000 Zuschauerplatze
mit Nebenanlagen bindet unnoétige Arbeitskraft der Verwaltung und ist reine
Geldverschwendung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Rat der Stadt hat die planungsrechtlichen Ziele fir die Ertlichtigung des bestehenden
Stadionstandortes in Richtung eines zweitligatauglichen Stadions an alter Stelle mit dem
gefassten Aufstellungsbeschluss vom 10.12.2014 beschlossen. Parallel dazu ist fur die
langfristige Entwicklung des Sportvereins SC PreufRen 06 e. V. Munster perspektivisch
eine Stadionentwicklungsflache im Bereich der Nieberdingstrafle im Flachennutzungsplan
ausgewiesen und dargestellt.

Aufgrund der neuen Konstellation des SC Preufen in Vorstand und Aufsichtsrat und
dessen neuer Intention, ein Stadion flr 40.000 Zuschauerplatze zu errichten, hat die
Verwaltung, diesem Wunsch entsprechend, zwar im Zeitraum Februar 2017 bis Mai 2017
Standorte voruntersucht und die planungsrechtliche und wirtschaftliche Machbarkeit
voreingeschatzt. Auf dieser Grundlage ist durch Beschluss des Rates am 18.10.2017
entschieden worden, die vom Verein gewlnschte Standortsuche im miuinsterschen
Stadtgebiet nicht weiter zu verfolgen. Der Rat hat ferner unter selbigem Datum
beschlossen, das Bebauungsplanverfahren fir den Altstandort an der Hammer Stral3e so
zeitnah als mdglich zum Abschluss zu bringen.

Der vorliegende Bebauungsplan ist insofern folgerichtig ein konkretes und sinnvolles
mind. mittelfristiges Angebot, die Voraussetzungen fur eine funktionale, qualitativ und
bedingt quantitativ deutliche Optimierung des aktuellen Stadions an alter Stelle zu
ermdglichen

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.2).
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2.1.2

Es wird ausgefuhrt, dass Preul3en Minster an die Hammer StralRe gehoért und bleiben
soll. Die geplante max. Kapazitat von 20.000 Zuschauern fir die Zweitligatauglichkeit
reicht nicht aus und sollte nach oben auf mindestens 30.000 Zuschauerplatze aufgestockt
werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Machbarkeitsstudie und die Gutachten zu Larm und Verkehr sind fachlich eindeutig zu
dem Ergebnis gekommen, dass der Bestands-Stadionstandort an der Hammer Stral3e
nicht mehr als 20.000 Zuschauer ,verkraftet*. Mehr Zuschauer pro Spiel hatten negative
Auswirkungen sowohl auf das Wohngebiet Berg Fidel als auch auf die Abwickelbarkeit der
Verkehre.

Die Standortbedingungen im Verhaltnis zu den schutzwirdigen Wohnnutzungen im
engeren und weiteren Umfeld sind praktisch wie rechtlich hochkomplex: In diesem
Zusammenhang wurden im Laufe des Verfahrens bereits ,puzzleartig® die sehr eng
miteinander verflochtenen und einander bedingenden Beziehungen der Themen

» maximale Stadionkapazitat,

= hiermit in Korrespondenz stehende, mind. erforderliche (munster- und
standortspezifische) Bedarfe an Kfz-, Bus- und Fahrradstellplatzen (in
unmittelbarer Stadionnahe)

= deren verkehrliche Zuordnung und die realistische funktionale Abwickelbarkeit der
Verkehre im bestehenden &uf3eren ErschlieBungssystem;

= Sicherheitskonzept (Zuordnung Heim-/Gastefans im Stadion, solitare Zuordnung
und Erreichbarkeit der Stellplatze, Entflechtung der Heim- und Gasteverkehre,
sicherheitstechnische Abwickelbarkeit, insbesondere bei Risikospielen);

= hierfur  verfugbare  StandortgréRe- und  Flachenverfiigbarkeiten  unter
Bertcksichtigung

= der nach sportlichen Anforderungen zu ergdnzenden Trainingsstatten
(Jugendleistungszentrum)

= von baulichen und funktionalen Erweiterungsoptionen fur die Sporthalle Berg Fidel
(Volleyball);

= des Funktions- und Bestandserhaltes von Skateranlage, Stadtteilhaus Lorenz-Sid
und Tennisanlage;

= eines neuen, erganzenden Flachenangebotes fir einen Stadtteil-/Blrgerpark.

= Gesamtbewertung der hieraus in  Summe resultierenden  moglichen
Larmemissionen flr die Bereiche Sport-, Freizeit- und Verkehrslarm;
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= und vor allem, Herstellung von weitest moglicher Vertraglichkeit dieser Zielplanung
zu den umliegenden schitzenswerten Nutzungen, insbesondere der
Wohnbereiche (merkliche Verbesserung der heutigen Situation - mind. Einhaltung
eines Mischgebiets-Schutzanspruches);

analysiert, bewertet, abgewogen und planerisch-funktional so weit als mdglich
bertcksichtigt und in ihrem inhaltlichen Zusammenwirken bewaltigt.

Diese Zielanforderungen und sich untereinander in den Anforderungen und Auswirkungen
beeinflussenden Rahmenbedingungen zu einem Gesamtbild zusammenfihrend ergibt
sich eine unter verkehrlichen und larmtechnischen Gesichtspunkten bauleitplanerisch
(nur) mogliche und zukunftsfahige sowie nutzungs- und umfeldvertragliche
Angebotsplanung mit folgenden Inhalten, die larmtechnisch relevant u.a. beinhaltet:

= die Erhaltung und bauliche Ertiichtigung des vorhandenen PreufR3enstadions als
FuRballstadion fur max. 20.000 Zuschauer sowie die hierfir notwendigen
Zubehdrgebdude (Geschéftsstelle, Clubraume, Kassenbereiche, Kontrollbereiche,
Fanprojektraume, etc.) mit neuer baulicher Prasenz zum Haupteingangsbereich
Hammer Stralle; die in diesem Zusammenhang zur Sicherstellung eines
vertrdglichen  Larmschutzniveaus  erforderlichen  Malinhahmen sind im
Planverfahren ermittelt worden und missen im Rahmen der nachfolgenden
Verwaltungsverfahren sichergestellt und umgesetzt werden;

= die erforderliche Schaffung eines Angebotes fir die Realisierung von in
Gesamtsumme ca. 3.000 Kfz-Stellplatzen sowie ca. 5.400 Fahrradabstellplatzen in
unmittelbarer Stadionnéhe;

= die Zuordnung dieser Stellplatzbereiche fur Géaste und Heimfans nach den
Anforderungen des gebotenen Sicherheits- und Ordnungskonzeptes (weitest
maogliche Entflechtung der Verkehrsstrome auf dem Weg zum Stadion und im
Stadion zu den Gaste- und Heimfantriblinenpléatzen) — dies bedeutet im Einzelnen:

= die Orientierung der Gasteparkplatze fir Busse (ca. 13 Stellplatze) und Kfz (ca.
860 Stellplatze - flexibles, wachsendes Palettensystem) unmittelbar an die
Hammer Stral3e sudostlich des Stadionstandortes - primarer Zu- und Abfluss von
und nach Suden tber die Hammer Stral3e;

= die Orientierung der Heimparkplatze fur Kfz (ca. 1.850 Stellplatze - flexibles,
wachsendes Palettensystem) nérdlich des Stadionstandortes - primarer Zu- und
Abfluss Uber den Kreuzungsbereich SiemensstralRe/Hammer Stral3e;

= die Zuordnung alleinig von Kfz-Berechtigtenparkplatzen (ca. 300) im Westen und
Siden des Stadionstandortes — Zu- und Abfluss von Suden Uber die StraRe Am
Berg Fidel zwecks Entlastung der Wohngebiete von Durchgangsverkehr;
Trennung der Durchfahrtbeziehung im Kurvenbereich der Stralle Am Berg Fidel im
Spielfall;

» die Bestandssicherung bzw. -optimierung der bestehenden Nutzungsbereiche
Tennis (Vereinsareal an der Hammer Straf3e), Jugendzentrum und Sporthalle Berg
Fidel (USC-Mdinster).
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Fur dieses eng aufeinander abgestimmte Gesamt-Nutzungskonzept und -geflecht missen
die der Bauleitplanung zu Grunde liegenden Gutachten und die gesamte Abwagung auf
dem ungunstigsten Fall fuBen, d.h. auf der Fallgestaltung eines vollen Stadions mit
komplett besetzten Stellplatzanlagen und den hiermit verbundenen maximal mdglichen
Emissionen und verkehrlichen Auswirkungen (sowie der teilweise zeitgleichen Nutzung
weiterer Sport- und Freizeitnutzungen im direkten Umfeld, allerdings unter Ausschluss der
zeitlichen Doppelung eines FuRballspiels mit publikumsintensiven
Veranstaltungsnutzungen der Sporthalle Berg Fidel).

Die Fachgutachten zu den Themen Larm und Verkehr kommen, unter Betrachtung des
unter realistischen Annahmen ungunstigsten Falls fir die betroffenen Schutzgiter bei
Beachtung bestimmter Maf3gaben und MalRhahmen im Fazit zu einer positiven
Vertraglichkeitsaussage. Rahmenbedingung hierbei ist fir das Stadion im Wesentlichen
eine Zuschauerkapazitatsbegrenzung auf 20.000.

Die Abwagung zum Bebauungsplan fir die Sanierung, funktionale Starkung und
Optimierung des bestehenden Stadionstandortes Hammer Stral3e
(Funktionsverbesserungen/-erganzungen) basiert insofern auf der Grundannahme, dass
es um die planerische Bewadltigung des gegebenen Nutzungskonfliktes zwischen
(larm)emittierenden Sportanlagen und schutzbedurftiger Wohnnutzung geht und nicht um
die Ansiedlung eines (neuen) Stadions neben vorhandener Wohnbebauung. Demzufolge
kann in der bestehenden Gemengelage zwischen Sport und Wohnen das Gebot der
gegenseitigen Rucksichtnahme auch bei Neuaufstellung eines Bebauungsplans
Anwendung finden. Wiederum hierauf basierend kann im Zusammenwirken und im sehr
komplexen Geflecht verschiedenster Planungsparameter (Stadionkapazitat, hierfr
notwendige  Stellplatzkapazitaten, Erreichbarkeiten/sicherheitstechnische  Aspekte,
Sportlarm, Verkehrslarm, verkehrliche Abwickelbarkeit, etc.) eine Verbesserung der
Situation durch Einhaltung von Mischgebietswerten in den umgebenden Wohngebieten
erreicht werden.

Dies sind elementare Annahmen und Voraussetzungen, auf denen die Abwagung zum
Bebauungsplan ful3t. Diese begrinden das Nebeneinander von Wohnen, Sport,
Gemeinbedarf und Freizeitnutzungen bei der gebotenen Neuaufstellung des Plans in der
Gesamtabwagung ,als vertraglich“. Bei einer (wesentlichen) Steigerung der aktuellen
Kapazitat des Stadions im Sinne der Anregung auf 30.000 Zuschauer wird die
Grundannahme, den gegebenen Konflikt nicht zu verscharfen sondern zu verbessern und
keinen Stadionneubau vorzunehmen, in Frage gestellt. Die vielfach bereits im Vorfeld
dieser Vorlage aufgekommene Frage einer Realisierbarkeit der Erweiterung der
Stadionkapazitaten Uber das Mal3 von 20tausend Zuschauern hinaus ist bereits aus
diesem Grunde als an dem Bestandsstandort nicht realisierbar einzuschatzen.

Es ist ferner festzuhalten, dass zwar die Besucherkapazitdt am (durch die Planung
optimierten) Stadion Hammer StraBe nicht primar durch besucheranzahlbedingte
larmtechnische Aspekte (eine rundum geschlossene Stadionausfiihrung voraussetzend)
limitiert wird, sondern vielmehr — neben Kklaren Ausrichtungsvoraussetzungen und
Pegelbegrenzungen fur die Stadion-Beschallungsanlage — durch die
besucheranzahlabhangig notwendige Anzahl an Stellplatzen in direkter Stadionumgebung
und vor allem der Abwickelbarkeit dieser Verkehre im  bestehenden
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(leistungsfahigkeitsbegrenzten) Stral3ensystem (Knoten Hammer Str./Siemensstr./Am
Berg Fidel). Dieses sensible und fragile Abhangigkeitsgeflecht spricht fur die gewéahlte
planerische Ldsung.

Die Frage einer weitergehenden Erh6hung der Stadionkapazitat, auch z.B. durch
Errichtung eines Bahnhaltepunktes oder durch Nutzung von Parkflachenangeboten im
weiteren Umfeld und entsprechende Shuttlesysteme, wirde zwar die Annahmen zum
Anteil des OPNV im Verkehrsgutachten (da bereits hoch eingestellt nur leicht)
verbessern — eine deutliche Kapazitatserhbhung wéare hiermit jedoch auch nicht
verbunden, da eine gesteigerte Stadionkapazitat die Stellplatznotwendigkeiten fur Kfz und
Fahrrader dennoch erhéhen wund UOber das derzeitig ermittelte Limit der
Verkehrsabwicklung hinaus steigern wirde. Die vielfach bereits im Vorfeld dieser Vorlage
aufgekommene Frage einer Realisierbarkeit der Erweiterung der Stadionkapazitaten uber
das Mald von 20tausend Zuschauern hinaus ist insofern auch aus dieser Betrachtung
heraus am Bestandsstandort nicht realisierbar.

Das Nebeneinander von Sportnutzungen, insbes. des Stadionbetriebes, und
benachbarten schutzwirdigen Wohnnutzungen in der historisch gewachsenen und zu
akzeptierenden, nicht durch Uberplanung oder Verlagerung der konfligierenden
Nutzungen auflésbaren Gemengelage ist der in der Planung zu bewaltigende Konflikt: Auf
verbindlicher Bauleitplanungsebene wird — unter diesen Voraussetzungen und unter
Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen und Schutzanspriiche —in ausreichendem
MafR3e und plausibel nachgewiesen, dass sowohl eine realistische Abwickelbarkeit der zu-
und abflieBenden Verkehre als auch die Herstellung von larmtechnischer Vertraglichkeit
zu den umliegenden Wohnbereichen (Einhaltung mind. von MI-Werten und damit
Verbesserung des heutigen Status Quo in der Larmbeeintrachtigung) durch die bauliche
Fortentwicklung und Optimierung des Standortes des Preuf3enstadions samt Umfeld mit
erganzenden sportlichen und freizeitlichen Nutzungen moglich ist. Dies allerdings unter
der klaren MaRgabe einer Kapazitat des ertlichtigten bestehenden Stadions bis maximal
20.000 Zuschauer.

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.3).

2.1.3

Es wird die Schaffung der Realisierungsoption fir ein erstligataugliches Stadion an alter
Stelle mit bis zu 30.000 Sitzplatzen gefordert.

AulBerdem sollte ein Gestaltungswettbewerb fur das Stadion unter Bertcksichtigung der
Akzeptanz der PreuRen-Fans durchgefiihrt werden.

Optional sollte die neue Westtribline fur die Preul3en-Fans genutzt werden.

Wie beim Projekt ,Preuf’en-Park® soll die Schaffung der Realisierungsoption fir
Funktionsgebdude und Gewerbeflachen (z.B. Fitness/Reha, Fanmuseum ,Musoleum®)
erganzend zum Parkhaus P6/P7 und an der Hammer Stralle vorgesehen werden.
AuBerdem wird angeregt, die Flache fir ein Sporthotel/Appartementhaus zur
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Unterbringung von Sportlern und Veranstaltungsgasten optional vorzusehen. Auch sollte
eine Stadiongaststéatte (Fangastronomie) nach dem historischen Vorbild der ehemaligen
Stadiongaststatte ,Holle" gebaut werden. Es wird die Schaffung der Realisierungsoption
fur eine multifunktionale Nutzung des ,wachsenden* Parkhauses P6/P7 z.B. fir
Veranstaltungen wie Uberdachte Flohmarkte etc. angeregt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bebauungsplan setzt, unterstitzt und begrindet durch Gutachten zu L&rm und
Verkehr, die max. Zuschauerzahl von 20.000 Besuchern fur das Stadion fest. Eine
groRere Zuschauerkapazitat ist an diesem Standort stadtebaulich nicht vertraglich (siehe
hierzu ausfuhrliche Ausfiihrungen in der Stellungnahme zu Anregung 2.1.2).

Die Vorschlage zu kinftigen Wettbewerben berihren die Planumsetzung, nicht den
Bebauungsplan und seine Inhalte selbst: Der Bebauungsplan schlief3t insofern die
Entscheidung fur oder gegen ein architektonisches Optimierungsverfahren nicht aus.

Die Festsetzung von Uberbaubaren Flachen am und um das Stadion herum, lasst bereits
unterschiedliche differenzierte bauliche Nutzungen allgemein zu. Die Festsetzung SO —
Sondergebiet  Sportzentrum  beinhaltet hier insbes. sogenannte sportaffine,
zweckgebundene Nutzungen: Alle nicht gewerblich betriebenen, vereinssportgebundenen
bzw. vereinssportgenutzten Vorhaben sind damit grundsatzlich zulassig. Dazu gehorte
auch ein Fanmuseum im Sinne der Vereinskultur sowie fan- und vereinsbezogene
Veranstaltungsrdume. Dazu gehéren demgegentber nicht gewerbliche Nutzungen wie
Beherbergungsbetriebe, Gaststatten und extern betriebene Fitnessraume.

Temporare gewerbliche Veranstaltungs-Doppelnutzungen wie Flohméarkte auf den
Parkdecks (sind auch auf den ebenerdigen Stellplatzflachen fir Fahrrader nérdlich der
Stralle Am Berg Fidel moglich), sind vom Zulassigkeitskatalog ebenfalls nicht erfasst. Es
verbleibt kinftig im Einzelfall zu priufen, ob diese i.S. einer fallzahlgeringen
Sondernutzung ermdglicht werden kénnen.

Eine allgemeine Zulassigkeit im weitesten Sinne externer sportaffiner gewerblicher
Zusatznutzungen widersprache der Kernzielrichtung des Bebauungsplans und erforderte
auch zu verkehrlichen und larmtechnischen Aspekten eine Neu- bzw.
Zusatzbegutachtung. Insgesamt sind diese, vor dem Hintergrund der Zielrichtung des
Bebauungsplans, eine Stadion-Bestandsertiichtigung und —optimierung vorzunehmen,
und keinen Neustandort zu planen, auch strukturell nicht Zielrichtung der Stadt fur diesen
Standort.

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird bzgl. der Zuschauerkapazitatserhéhung des Stadions nicht gefolgt
(Beschlusspunkt 1.1.4).

Eine Beschlussfassung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu den Anregungen
der Interessen der Preul3en-Fans (Wettbewerb, Triblinennutzung), da nicht
bebauungsplaninhaltrelevant, ertbrigt sich.
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2.2

2.3

Der Anregung mit Blick auf eine erweiterte Zulassigkeitspalette vereinssportlicher oder
fanbezogener Nutzungen ist bereits durch die Zulassigkeitspalette des Bebauungsplans
gedeckt — eine Beschlussfassung erubrigt sich.

Der Anregung mit Blick auf eine erweiterte Zulassigkeitspalette gewerblicher Nutzungen in
Synergie mit den Vereinsnutzungen wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.5).

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex , Verkehr*

221

Es wird angeregt die Wiederer6ffnung/Schaffung des Bahnhaltepunktes ,Preuf3en-
Stadion“ vorzunehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anregung ist nicht direkter Bestandteil des Bebauungsplanes, da der avisierte
Haltepunkt auf3erhalb des Geltungsbereiches liegt. Die kommunale Bauleitplanung konnte
dies auf hoheitlich bahnrechtlich gewidmeten Flachen auch nicht aktiv ohne
Einverstandnis des Hoheitstragers Deutsche Bahn planerisch vorgeben.

Bereits im Marz 2016 hat die Verwaltung durch den Planungsausschuss den Auftrag
erhalten, im Zusammenhang mit dem Antrag aus der Politk zum Thema ,Von der
Regionalbahn zur Stadtbahn* (Vorlage V/0002/2016) die Untersuchungen und Planungen
zur Entwicklung eines Bahnhaltepunktes Berg Fidel fortzufihren. Zudem hat die
Verwaltung vom Planungsausschuss im Zuge der Offenlegung des Bebauungsplans am
11.05.2017 verstarkend den Auftrag erhalten, parallel und auf3erhalb dieses Verfahrens
die Planungen mit der Zielrichtung der Anregung voranzutreiben — die Gesprache mit der
DB sind angelaufen.

Beschlussvorschlag:

Eine Beschlussfassung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ertbrigt sich.

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex , Stellplatze*

2.3.1

Es wird die Schaffung der Realisierungsoption fur ein weiteres Parkhaus auf dem
vorhandenen Parkplatz ,Hammer StralRe/ Am Berg Fidel“ angeregt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Eingeber der Anregung die jetzt festgesetzte
Flache fur Fahrradstellplatze, nordlich der StralRe Am Berg Fidel meint.
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Ein weiteres Parkhaus, zusatzlich zum geplanten Parkhaus (Parkpalette) sidlich der
Stralle Am Berg Fidel ist zum einen mit Blick auf die ausreichende Anzahl an
Stellplatzangeboten gemal Bebauungsplan in direkter Stadionnahe und -zuordnung (vgl.
ausfuhrlicher Begrindung auf S.12-19 und Verkehrsgutachten, S.21 und Tabellen
3.7/3.8/3.9) nicht erforderlich.

Eine hohere Stellplatzkapazitéat im direkten Stadionumfeld des gewachsenen Standortes
lasst die Abwagung zum Bebauungsplan zum anderen nicht zu, da insbesondere der
Verkehrsknotenpunkt Kreuzung Hammer StralRe/Am Berg Fidel/Siemensstral3e grof3ere
Mengen an Fahrzeugen im Spielfall abwicklungstechnisch und
verkehrssicherheitstechnisch nicht bewaltigen kann (vgl. ausfihrliche Begrindung auf
S. 14-19 der Begrundung und im Verkehrsgutachten, S. 41-51).

Leerstande von noch mehr Parkplatzflachen aufRerhalb der Spielzeiten stellen sich zudem
als strukturell weder sinnvoll noch wirtschaftlich dar.

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.6).

Frihzeitige STELLUNGNAHME:
2.3.2

Es wird angeregt, im Zusammenhang mit der in der Burgeranhérung vom 19.03.2015
vorgestellten Planung, den Ausbauzustand der Trauttmansdorffstral3e als Zufahrtsstral3e
in die Stralle Am Berg Fidel von vier auf zwei Spuren zugunsten von zusatzlichen
Parkplatzen fiur die Stadion-Besucher zu reduzieren. Die geplanten Parkplatze neben den
Trainingsfeldern kénnten dadurch eingespart werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bedeutung der Trauttmansdorffstrale als Zufahrtsstral3e in die Stral’e Am Berg Fidel
fur Besucher der Sportstatten im Spielfall soll es in der die Bebauungsplanziele
stutzenden zukunftigen Verkehrskonzeption im Falle eines Spieltages im Stadion nicht
mehr bzw. nur noch untergeordnet geben — gleichwohl ist die Trauttmansdorffstral3e fir
die Gesamt-ErschlieBung des Wohngebietes Berg Fidel natlrlich aufrechtzuerhalten. Die
vorhandene 4-Streifigkeit stammt jedoch noch aus Zeiten, in denen es Uberlegungen zu
einem dritten Tangentenring in Munster gab — die Trauttmansdorffstrale war ehemals
Bestandteil dieses geplanten Ringes: Diese 4-Streifigkeit, beginnend mit der Zufahrt von
der B 54, ist aus heutigen verkehrlichen Gesichtspunkten entbehrlich. Ob der dann
potenziell zusatzlich zur Verfigung stehende Verkehrsraum kinftig dem ruhenden
Verkehr oder anderen Verkehrsfunktionen zu Gute kommen wirde, bleibt zu prifen. Die
Verwaltung wird sich insofern zu gegebener Zeit aus anderem Anlass und nicht im
inhaltlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren mit der vom Anreger
angesprochenen Thematik befassen.

Unabhéangig hiervon dienen gerade die geplanten Parkplatze an der Hammer Stral3e mit
der Option der Errichtung einer Parkpalette, neben den alten und neuen Trainingsfeldern,
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2.4

der Entlastung der StraBe am Berg Fidel und somit auch der ZufahrtsstralRe
TrauttmansdorffstraRe mit weiter angehangtem Wohngebiet — eine funktionale wie
numerische Kompensation der an der Hammer Stral3e neu geplanten Stellplatze durch
die vom Eingeber vorgeschlagene Anordnung im Querschnitt der Trauttmansdorffstralle
ist nicht annahernd realistisch. Die Ziele und Inhalte des Bebauungsplans bericksichtigen
das Thema einer mdéglichst stadiondirekten und stadionnahen Zuordnung von Parkplatzen
bewusst und ausdricklich: Auch deswegen ist die Trauttmansdorffstrae nicht Inhalt von
Perspektiven fir die Unterbringung ruhenden Verkehres und nicht innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplans befindlich.

Beschlussvorschlag:

Der Anregung, die Stellplatzanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplans (an der
Hammer StralRe) zugunsten von Parkmdglichkeiten in/entlang der Trauttmansdorffstral3e
zu verringern bzw. entfallen zu lassen, wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.7).

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex ,Larm*

241

Es wird angemerkt, dass fur die max. 8 Spieltage fir bis zu 3 Stunden zu erwartende
hohere Larmbelastigung durch das neue Stadion mit der ,Rundumbedachung“ reduziert
wird und der ,Restlarm” von den Bewohnern Berg Fidels auch wegen der Hochkaratigkeit
von einzelnen Spielen allgemein, wenn nicht gar unterstiitzend akzeptiert werden. Auch
bei seltenen Ereignissen von Spielen mit Giber 30.000 Zuschauern wirde eine Akzeptanz
zu erwarten sein. Es wird daher angeregt die vorgesehene Zuschauerkapazitat im
Bebauungsplan nach oben hin anzupassen (Uber 20.000 Zuschauerplatze) um den
Altstandort an der Hammer Straf3e fur Miunster weiterhin zu erhalten. ,Preuf3en gehort
nach Minster, muss an der HammerstrafRe bleiben*.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die vom Eingeber unterstellte subjektive Akzeptanz der L&armbelastungen im
angrenzenden Wohnquartier Berg Fidel kann und darf vor dem Hintergrund der
Anforderungen des Baugesetzbuches, der aktuellen Immissionsschutzgesetzgebung und
-rechtsprechung und damit mit Blick auf Rechtssicherheit der zu beschlieRenden Satzung
nicht handlungs- und abwagungsleitend sein (vgl. ausfihrliche Stellungnahme zu
Anregung 2.1.2).

Der Eingeber hat gleichwohl zurecht festgestellt, dass mit dem Neubau der Triblinen und
deren Uberdachungen in der durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erméglichten
geschlossenen Form (Rundum-Einhausung der Tribiinen) der bestmégliche Larmschutz
fur die geplante Stadionstandortertiichtigung gewahrleistet und hierdurch eine deutliche
Verbesserung der jetzigen Situation in der Gemengelage zwischen Sportanlagen und
Wohnen prognostiziert wird.
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Diese Verbesserung ist jedoch auch verbunden mit der schalltechnischen Beschrankung
der Larmquellen im und aus dem Stadion, der teilweisen Nicht-Gleichzeitigkeit der Ubrigen
Sport-, Jugend- und Veranstaltungsanlagen und des Verkehrsaufkommens als
essenzielle Larmverursacher. Die in den textlichen Hinweisen zum Bebauungsplan
angesprochenen Begrenzungen der Schallpegel der Lautsprecheranlagen sind mit
steigender Stadionkapazitéat und damit verbundener Lautstarkesteigerung fur Durchsagen,
um bei groBerem Fassungsvermdgen des Stadions auch unter Sicherheitsaspekten
durchzudringen, kaum darstellbar und damit haltbar. Deren Begrenzung stellt jedoch
gerade einen entscheidenden Aspekt der Larmvertrglichkeit zu den umfassenden
schutzwirdigen Wohnnutzungen dar.

Primarer Aspekt, der gegen eine Erhohung der Stadionkapazitat spricht, ist jedoch
insbesondere die Folgewirkung eines ,Mehr* an stadionzugeordneten (und
notwendigerweise wohngebietsfernen) Kfz-Stellplatzen, die abgeleitet aus den
Ergebnissen des Verkehrsgutachtens in der gegebenen Verkehrsstruktur — trotz deren
bereits vorgesehener Optimierung gemall Bebauungsplan und Gutachten — verkehrlich
nicht mehr zu bewéltigen wéaren (siehe hierzu insbes. auch Stellungnahme zu Anregung
2.1.2).

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.8).

Frihzeitige STELLUNGNAHME:
2.4.2

Um den Larm aus dem neuen Stadion zu reduzieren wird angeregt, das Stadiondach
nicht nur nach Westen sondern auch nach Suden zu schlie3en.

Stellungnahme der Verwaltung:

GemalR Larmgutachten (Schalltechnischer Bericht) ist die Errichtung von
Tribinendberdachungen zu allen Seiten hin sinnvoll, in der Umsetzung stufenweises oder
gleichzeitiges Planungsziel und im Bebauungsplan entsprechend festsetzungstechnisch
vorbereitet. Die textlichen Hinweise benennen die schallschutztechnischen Anforderungen
und Auflagen fiur beide realistisch mdgliche Stadionertiichtigungsvarianten (Neubau der
Westtribline und komplette Umbauung). Die Einhaltung der Abwagungsgrundlagen und
der vorhabenbezogene Nachweis der schallschutztechnischen Vertraglichkeit von
Bauvorhaben obliegt, selbstredend auf Basis der dem Bebauungsplanverfahren zu
Grunde liegenden Schalltechnischen Untersuchungen und deren Annahmen, dem
Baugenehmigungsverfahren.

Das Gutachten hat parallel ebenfalls die Frage der Vertraglichkeit der Errichtung einer
zeitlich vorlaufenden solitaren Errichtung der Westtribline und deren positive Effekte fiir
die heutige Larmsituation im Wohngebiet untersucht — die Ergebnisse zeigen, dass
bereits diese Planrealisierungsstufe die Immissionssituation verbessert und insbes. im
westlich angrenzenden Wohngebiet auch deutlich verbessert. Die Realisierung auf
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Grundlage des Bebauungsplans ist insofern bereits fur diesen ggf. solitaren ersten
Baustein zur Optimierung des bestehenden Stadionstandortes mdglich.

Auch wenn die Bebauungsplanung als Angebotsplanung keine zeitlichen Reihenfolgen
der TribUnenrealisierung regelt und auch nicht regeln muss, ist aus den Hinweisen des
Bebauungsplans, seiner Abwégung und den Annahmen und Ergebnissen seiner
flankierenden Gutachten ableitbar, dass eine Triblnenrealisierung in einer anderen
Reihenfolge als entweder (nur) mit der Westtribline als 1. Baustein beginnend oder einer
Gesamtrealisierung aller Triblnen gleichzeitig immissionsschutztechnisch weder
zielfihrend noch baugenehmigungsrechtlich umsetzbar wére.

Der Bebauungsplan als Angebotsplan gibt in diesem Zusammenhang nicht die
hochbaulichen Lésungen einer im Detail noch nicht bekannten und ggf. in Teilschritten
stattfindenden Stadion-Um- und -Ausbauplanung sowie (mitwachsenden)
Stellplatzplanung vor, sondern schichtet die konkrete Problemlésung auf die nachfolgende
Baugenehmigungsebene ab — dies selbstredend auf Basis der Rahmenbedingungen,
Erkenntnisse, Abschatzungen und Annahmen der Fachgutachten zur Bauleitplanung
sowie der inhaltlichen Kernaussagen und Festsetzungen des Bebauungsplans im Ubrigen.
Im Baugenehmigungsverfahren ist dann sicherzustellen, dass im Zuge der jeweils zur
Genehmigung gestellten konkreten Maflinahme (d.h. auch jeder einzelnen Triblne im
Falle eines wachsenden  Stadionertiichtigungskonzeptes) die  erforderlichen
LarmschutzmalRnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass ein Larmschutzniveau
gewahrleistet wird, das mind. den Vorgaben fur die Lage von Immissionsorten in
Mischgebieten, ansonsten den aus dem Larmgutachten zur Bauleitplanung dargestellten
Verminderungseffekten an den Immissionspunkten, entspricht. Dies entspricht den
wechselseitig gegebenen Rucksichtnahmepflichten der aneinander grenzenden
Nutzungen in der gegebenen Gemengelagesituation und gewahrleistet einerseits einen
noch moglichen Betrieb der Sportanlagen und andererseits gesunde Wohnverhaltnisse.

Beschlussvorschlag:

Die Bebauungsplaninhalte bertcksichtigen die angeregte Zielrichtung. Eine
Beschlussfassung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erdbrigt sich.

Mindliche STELLUNGNAHME in der ,Blrgeranhdrung*:
2.4.3

Ein Burger des Dluesbergweges, mind. ca. 400 m Luftlinie vom Stadion entfernt, fuhlt sich
von der geplanten Westtribline und ihrer Bedachung nicht ausreichend geschitzt. Er fragt
nach der Ausgestaltung der Tribune und nach der zeitlichen der anderen, folgenden
Triblnenbauten.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der Birgeranhérung vom 19. Marz 2015 wurde dem Anreger als damalig bekannte
Zielrichtung mitgeteilt, dass nicht nur die Westtribline mit neuen Dachern errichtet werden

Stellungnahmen zum Entwurf / Seite 15 von 23



Bebauungsplan Nr. 568
Sportpark Berg Fidel

soll, sondern alle Triblnen, der Westtribline nachfolgend, erklartes Planungs- und
Realisierungsziel sind.

Die Ausgestaltung und technische Ausfihrung der Stadionbauten wird gem.
Larmschutzgutachten, gesichert durch kiinftige Baugenehmigungen, so auszufiihren sein,
dass der mit der Abwagung zum Bebauungsplan vorgenommene Schutzanspruch der
umliegenden Wohnnutzungen (mind. Einhaltung der MI-Werte, Verbesserung der
Situation gegeniber dem Status Quo) auch gewahrleistet wird (vgl. textliche Hinweise
zum Bebauungsplan und siehe hierzu ausfiihrliche Stellungnahme zu Anregung 2.4.2).
Insgesamt wird ein Ergebnis erzielt, welches eine geringere Larmimmission in der
Mehrzahl der betroffenen Immissionspunkte zu verzeichnen hat als zum jetzigen
Zeitpunkt des Betriebes des alten Stadions mit weniger Zuschauern, weniger Verkehren
und weniger Stellplatzen.

Im Schalltechnischen Bericht ist unter Punkt 9.1.1 auf Seite 44 festgehalten, dass ,die
Untersuchungsergebnisse zur Vollausbausituation (s. Anlage 11.1) zeigen, dass in allen
untersuchten Immissionsbereichen eine weitere Minderung der Gerduschbelastung zu
prognostizieren ist. Aufgrund der Planungen und der damit einhergehenden Verbesserung
der Immissionssituation kdnnen mit Ausnahme der Immissionspunkten IP 04 (Am Berg
Fidel 40) und IP 05 (Am Berg Fidel53) in allen Immissionsbereichen die den
Gebietsnutzungen entsprechenden Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [2] eingehalten
werden.”

Der Anreger wohnt nun mindestens 130 m weiter entfernt, als der im Gutachten zur
Uberpriifung angehaltene Larmimmissionspunkt IP 06 in der WerlandstraBe 92 (mit den
bereits dort ermittelten, vor allem auch im Vollausbaufall deutlich geminderten
Gerauschimmissionen).
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B-Plan Nr. 568 - Sportpark Berg Fidel, Stadt Munster
Sportanlagenlarm - Planung Vollausbau Preuen-Stadion (SA)
INGENIEURGESELLSCHAFT
Immissionsort Gebietf SW | HR X ) ‘ ra RW,TaR LrTaR dLrTaR RW‘TaR.max‘ LTaR,max | dLTaR,max
m m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IP 03: Am Berg Fidel 48 WA | 3.0G | O |32405286,5 | 5753946,6 779 85 53 -_ 85 81 -
IP 03: Am Berg Fidel 48 WA | 40G | O |32405286,5| 57539466 | 80,7 55 53 - 85 81 —
IP 03: Am Berg Fidel 48 WA | 5.0G | O 324052865 | 5753946.6 835 55 53 — 85 81 | —
IP 04: Am Berg Fidel 40 WR EG O |32405259,0 | 57540475 = 68,2 50 53 3 80 | 80 -
IP 04: Am Berg Fidel 40 WR 1.0G | O |32405259,0 | 57540475 70,9 50 54 4 80 | 81 1
IP 04: Am Berg Fidel 40 WR | 2.0G | O 324052590 | 57540475 738 50 56 6 80 | 81 1
IP 05: Am Berg Fidel 53 WR | EG O 324052078 | 5754132,2 67,8 50 54 4 80 : 84 4
IP 05: Am Berg Fidel 53 WR 1.0G | O 324052078 | 5754132,2 70,6 50 56 6 80 | 84 -
1P 05: Am Berg Fidel 53 WR | 2.0G | O 324052078 | 57541322 733 50 56 6 80 84 4
IP 06: WerlandstraRe 92 WA | EG | SO |32405327,7 | 57543789 | 69,3 55 47 = 85 79 =
IP 06: Werlandstrale 92 WA | 1.0G | SO |32405327,7 | 57543789 721 55 49 - 85 79 -
IP 06: WerlandstraRe 92 WA | 2.0G | SO |32405327 7 | 57543789 | 749 55 49 - 85 79 =
IP 07: Hammer Strale 307 Mi EG W 324056010 | 57543789 @ 715 60 48 - 90 | 73 -
IP 07: Hammer Strafle 307 Ml | 1.0G | W |32405601,0 | 57543789 | 743 60 49 - 90 | 73 —
IP 08: Hammer Stralle 343 Mi EG W |32405631,7 | 57542250 721 60 57 | --- | 90 83 —
IP 08: Hammer Stralle 343 Mi 1.0G | W 324056317 | 57542250 | 749 60 58 — 90 83 —
IP 09: Hammer Strale 353 Mi EG W |32405672,0 | 57540859 | 724 60 55 - 90 | 77 -
IP 09: Hammer Strale 353 Mi 1.0G | W (32405672,0 | 57540859 | 752 60 55 — 90 | 78 —
IP 09: Hammer Strale 353 MI 2.0G | W _|32405672,0 | 57540859 780 60 56 -— 90 78 -
IP 10: Hammer Strale 367 | M| EG W |32405698,3 | 57539773 | 71,4 60 54 — 90 80 —
IP 10: Hammer Strale 367 Mi 1.0G | W [32405698,3 | 57539773 \ 742 60 54 - 90 80 -
IP 10: Hammer Strale 367 Mi 2.0G | W _|32405698,3 | 5753977.3 77.0 60 55 = 90 80 =
IP 11: Alte Reitbahn 22 MI EG N 324055444 | 57537149 72,1 80 51 - 90 76 -—
IP 11: Alte Reitbahn 22 Ml | 1.0G | N [32405544,4 | 57537149 | 749 60 51 - 90 76
IP 11: Alte Reitbahn 22 MI 2.0G N 324055444 | 57537149 77,7 60 52 — 90 76 e
1P 12: Am Berg Fidel 89 WA | EG | O |324054567 | 57536866 | 72,5 55 45 - 85 69
IP 12: Am Berg Fidel 89 WA | 1.0G | O |32405456,7 | 5753686,6 753 55 47 - 85 74 -
1P 12: Am Berg Fidel 89 WA _| 206G | O |32405456,7 | 57536866 78,1 55 51 e 85 77 -
|4003402 aszmel ZECH Ingeniel it mbH b g 38 43809 Lingen (05 91) 80016-0 ) I Anlage 4.2 |
LL9333.2 /Wi Seite 3 von 3
SoundPLAN 7.4
B-Plan Nr. 568 - Sportpark Berg Fidel, Stadt Miinster
Sportanlagenldrm PreuBen-Stadion: Vergleich Bestand - Planung (SA)
INGENIEURGESELLSCHAFT
Name Nutz. | Stw. |Richtung | IRW Bestand Teilausbau Westribline Vollausbau
Differenz Differenz Differenz Differenz Differenz
RW,TaR| LrTaR |LfTaR - IRW| LrTaR |LrTaR - IRW|Bestand - Teilausbau| LrTaR |LrTaR - IRW|Bestand - Vollausbau|
10B(A)] |(@B(A)]| [dB] |[dB(A)| [dB] [8] (dB(A)]| [dB) [¢E]
IP 01: Am Berg Fidel 66 WA [ 11.0G N 55 59 4 56 1 -3 54 -1 -5
IP 02: Am Berg Fidel 62 WA | 9.0G o] 55 59 4 57 2 2 54 -1 5
IP 03: Am Berg Fidel 48 WA | 5.0G o] 55 59 4 58 3 -1 53 -2 -6
IP 04: Am Berg Fidel 40 WR | 2.0G (o] 50 64 14 58 8 6 56 6 -8
IP 05: Am Berg Fidel 53 WR | 2.0G o] 50 86 16 58 8 -8 56 6 -10
IP 06: Werlandstrale 92 | WA | 20G | SO 55 61 6 60 5 | | 4 -6 -12
IP 07: Hammer Stralte 307 MI | 1.0G W 60 60 0 56 -4 -4 49 -1 -1
IP 08: Hammer Stralle 343 MI | 1.0G W 60 66 6 60 0 -6 58 -2 -8
IP 09: Hammer Strale 353 MI | 2.0G w 60 64 4 58 -2 -6 56 -4 -8
IP 10: Hammer Strale 367| MI 2.0G w 60 61 1 56 -4 -5 5 -5 -6
IP 11: Alte Reitbahn 22 Ml | 2.0G N 60 59 -1 55 -5 -4 52 -8 -7
IP 12: Am Berg Fidel 89 WA | 2.0G o] 55 59 4 56 1 -3 51 -4 -8
I 01.09.2016 I ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Hessenweg 38 49809 Lingen (05 91) 80016-0 I Anlage 11.1 I
LL9333.2/ Wi Seite 1von 1
SoundPLAN 7.4

ABB.: Tabellen mit Immissionspunkt 06, WerlandstralRe 92

Die Fragestellung des Anregers wurde im weiteren Verfahren aufgegriffen,
gutachtentechnisch analysiert und der Abwagung unterzogen. Im Ergebnis kann fir die im
Schalltechnischen  Bericht explizit untersuchten den sportlichen  Nutzungen
nachstgelegenen Immissionspunkte nérdlich der Bahnlinie im Bereich Wohngebiet
WerlandstraRe/Duesbergweg (vgl. Abbildung oben) festgestellt werden, dass es hier
(sowohl im Vollausbaufall als auch im Fall der solitaren Errichtung der Westtribline) zu
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2.5

keinen, durch die Planung bedingten Larmsteigerungen kommt— im Gegenteil zu
Minderungen der heutigen Immissionssituation.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung ist inhaltlich in das Verfahren und die Gutachten zum Bebauungsplan
eingeflossen.

Das Baugenehmigungsverfahren prift die Einhaltung der Larmtechnischen
Anforderungen auf Basis der in die Abwagung zum Bebauungsplan eingestellten
Schutzanspriiche der umliegenden Wohnbebauung (gewachsene Gemengelage, mind.
Einhaltung der MI-Werte).

Der Anregung wurde i.S. der Beflrchtung erhdhter Immissionsbelastungen fir die
umgebenden Wohnnutzungen, bereits planungsimmanent gefolgt — eine
Beschlussfassung erubrigt sich.

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex , Grundwasser/Trinkwasser*

251

Es wird ausgefuihrt, dass die Bezirksregierung Munster in ihrer Stellungnahme vom
20.11.2015 darauf hinweist, dass ,gegen den geplanten B-Plan 568 ... Bedenken
geauliert werden konnen, wenn durch die geplanten zusatzlichen Stellplatzanlagen eine
gquantitative negative Beeinflussung der natirlichen Grundwasservorkommen durch eine
weitere Flachenversiegelung nicht ausgeschlossen werden kann. Es missen geeignete
Maflnahmen nach § 52 WHG zum Schutz der Grundwasservorkommen getroffen werden,
um eine Einschrankung fur die 6ffentliche Trinkwasserversorgung auszuschlief3en.*

In einer weiteren Stellungnahme vom 17.10.2016 weise die Bezirksregierung Minster
darauf hin, dass ,,das Wasserversorgungskonzept [A.d.V.: gemeint ist hier das DIPOL-Konzept der
Stadtwerke Minster GmbH] noch nicht entschieden ist. ... Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist
eine AuRRerbetriebnahme der Wassergewinnungsanlage und ein Wegfall des
Wasserschutzgebietes noch unbestimmt. Ggfs. sind die FlAchen der Wassergewinnung
weiterhin als Flachen fir die Ver- und Entsorgung zu bezeichnen und zu bericksichtigen.”

Es wird darauf hingewiesen, dass fir eine zeitnahe Realisierung der Nebenanlagen
(Parkplatze etc.), die Aufhebung der Trinkwasserschutzzone und die SchlieRung des
Wasserwerkes Vennheide/Geist erforderlich ist.

Es wird beméngelt, dass die Verwaltung davon ausgeht, dass DIPOL beschlossen wird,
ohne eine abschlieRende wasserrechtliche Prifung in der Hand zu haben. Zudem sei
nicht einmal sicher, ob DIPOL den Anforderungen des Landeswassergesetztes (Erlass
MKLUNV vom 11.04.2017) geniige, nach dem die Kommunen nun ein umfangreiches
Wasserversorgungskonzept vorlegen missten.

AulRerdem wird bemangelt, dass in der Blrgeranhérung am 19.03.2015 nicht auf die
DIPOL-Planung hingewiesen wurde. Auch wurde in der DIPOL-Vorlage 324/2017 mit
keinem Wort auf den Zusammenhang Sportpark Berg Fidel hingewiesen. Die Verwaltung
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zeigt in den Unterlagen keine Alternative auf fir den Fall, dass die Trinkwassergewinnung
weiter betrieben wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Voraussetzung fur bauliche Vorhaben auf der Grundlage des Bebauungsplanes ist die
Aufhebung der Schutzgebietsverordnung zur Grundwasserforderung fur diesen Bereich.
Diese Aufhebung wird mit dem Beschluss zum DIPOL-Konzept der Stadtwerke Miinster
angestrebt. Im Zusammenhang mit der Aufgabe der Trinkwasserentnahme in diesem
Stadtbereich ist die Regulierung des Grundwasserspiegels verbunden. Solange diese
MafRnahmen nicht erfolgt sind, ist die Trinkwasserversorgung gewahrleistet und
selbstverstandlich eine bauliche Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes nicht oder
nur bedingt zulassig. Die ,Uberplanung® der Versorgungsflache bildet die Ziele des
Bebauungsplanes ab: Fiur den Fall der Aufgabe der Schutzgebietsverordnung und
Trinkwassergewinnung kann im Sinne dieser Ziele die festgesetzte Nutzung erfolgen,
jedoch erst dann. Es handelt sich in diesem Fall um eine sogenannte Angebotsplanung,
deren Ausfuhrung nur erfolgen kann, wenn andere (wasser-)rechtliche Bindungen dem
nicht entgegenstehen (siehe hierzu ausfihrliche Stellungnahme zu Anregung 1.1).

Zum Zeitpunkt der Burgeranhérung im Marz 2015 lag weder der Entwurf fir das DIPOL-
Konzept der  Stadtwerke  Muinster GmbH noch der Entwurf eines
Wasserversorgungskonzeptes gemald 838 LWG vor. Die Aufgabe der
Trinkwasserentnahmen in diesem und anderen Bereichen der Stadt war zu diesem
Zeitpunkt angedacht und geplant. Im Strukturkonzept und im Planvorentwurf ist zu diesem
Zeitpunkt die Gewinnungs-/Entnahmestelle sidliche der Tennisanlage weiterhin als
Versorgungsflache dargestellt worden. Damals war noch vor der Vertffentlichung des
DIPOL-Konzeptes und der damit verbundenen Aufgabe der Trinkwassergewinnung an
eine — analog der heutigen Grundstiicks- und Schutzflache — umféangliche und
flacheninanspruchnehmende dauerhafte Grundwasserentnahme/-regelung an dieser
Stelle gedacht worden. Die heute geplante Grundwasserregelung, nach Aufgabe der
Trinkwasserentnahme, ist auf der Grundlage des erst nach der Blrgeranhdrung
vorliegenden DIPOL-Konzeptes (und zugehdriger u.a. hydrogeologischer Fachexpertisen)
konkretisiert worden: Demnach wird diese nach Aufgabe der Trinkwasserentnahme zwar
weiterhin durch den Betrieb aller drei Pumpwerke sichergestellt (Abschlussbericht:
Prifung  der  Grundwasserstandsénderungen und ihrer  Auswirkung bei
Aul3erbetriebnahme der WW Vennheide und WW Kinderhaus; Januar 2017), allerdings
merklich nicht in dem zum Zeitpunkt der Birgeranhérung und zum Zeitpunkt des
Vorentwurfes der Planung angenommenen Flachenumfang.

Der potenzielle Erhalt von (auch baulichen) Pumpfunktionen zur Pegelregelung des
Grundwasserstandes erfordert weder den heutigen, urspriinglich angedachten
Flachenumfang (s.0.) noch ist damit zwingend verbunden die Festsetzung (einer heute
noch nicht exakt bestimmbaren) untergeordneten Flache, die fir die Regelung des
Grundwasserstandes im Stadtquartier (weiterhin) bendtigt wird. Die Integration einer
untergeordneten  Flache fir die  Stadtwerke ist sowohl planungs- und
erschlieBungstechnisch wie liegenschaftlich im Gesamtkonzern ,Stadt Minster* weiterhin
gewadhrleistet. Die Stadtwerke Munster haben dies im Zuge der Offenlegung des
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Bebauungsplanentwurfes ebenfalls nicht problematisiert, allerdings auf die Vermeidung
von kunftigen Uberbauungen oder Baumpflanzungen im Bereich vorhandener
Leitungstrassen hingewiesen: Diese Anforderungen sind mit Blick auf den kinftigen
Nutzungszweck der Flachen absehbar erfiillbar.

Beschlussvorschlag:

Die Anregung berthrt nicht die Planung selbst, sondern deren Plausibilitat mit Blick auf
ihre Umsetzbarkeit.

Eine Beschlussfassung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erubrigt sich, da die
Berucksichtigung der genannten Sachverhalte die Voraussetzung fiur die Rechtskraft des
Bebauungsplanes ist. Die Begriindung und Abwagung zum Bebauungsplan enthalten
hierzu entsprechend ausfihrliche und ausreichende Ausfihrungen.

STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex , Grunflachen/Blrgerpark”

Frihzeitige STELLUNGNAHME:
2.6.1

Es wird angeregt, auf die in der Burgeranhdrung vom 19.03.2015 vorgestellte Planung
eines Biirgerparks zugunsten von Spielfeldern fiir den USC Miinster und der Offentlichkeit
zu verzichten. Eine umgestaltete Brachflache zu einer Parkflache wiirde zu Partyzwecken
und fur Hundeauslaufe missbraucht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anregung steht den Zielen des Bebauungsplanes entgegen, einerseits den
Anforderungen der standortbezogenen Sportentwicklung gerecht zu werden, zudem
jedoch auch den Eingriff in bestehende auch innerstadtische Natur und Landschaft so
gering als méglich zu halten und durch Inwertsetzung der Freiflachen einen Mehrwert fur
das gesamte Stadtquartier zu erzielen.

Die fur die Bewohner von Berg Fidel neue und wichtige Offentliche Grinanlage als
Planungsziel soll in der Abwagung der Belange nicht aufgegeben werden. Die bereits zu
Lasten von Sporterweiterungsflachen deutlich reduzierte heutige durchgriinte Brachflache
kann als positiver Strukturimpuls fur den Stadtbereich durch Schaffung von Freizeit-,
Erholungs- und Aufenthaltsqualitat verstanden werden.

Perspektivischer  Missbrauch der Grinanlage und Vandalismus sind keine
bebauungsplanrelevanten Aspekte und nie und nirgendwo ganz auszuschlief3en.

Beschlussvorschlag:

Der Anregung wird nicht gefolgt (Beschlusspunkt 1.1.9).
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Frihzeitige STELLUNGNAHME:
2.6.2

Es wird angeregt, im Zusammenhang mit der in der Birgeranhérung vom 19.03.2015
vorgestellten Planung eines Birgerparks erganzend einen ,Raum fur Kindergartenkinder”
zu schaffen. Es sollen 6kologische Zusammenhéange erkennbar und erlernbar gemacht
werden. Innerstadtische Kindertageseinrichtungen haben in der Regel aus Platzmangel
nur AuRRenspielflachen mit Randbegriinung, ohne Natur- und Erlebnisrdume. Auf dem
Gelande des zukunftigen Blrgerparks kdnnte mit Modellierung des Gelédndes ein Bereich
fur einen Natur- und Erlebnispark fur behitete Kleinkinder entstehen. Fir Kinder, Erzieher
und Mitter ware es schon, in der Nahe Uber Raumlichkeiten z.B. fur Kurse und Seminare
(Toiletten) verfligen zu kénnen.

Stellungnahme der Verwaltung:

In einer Antwort der Verwaltung vom 30.Méarz 2015 wurde den Anregern bereits mitgeteilt,
dass das zustandige stadtische Fachamt (Amt fir Gridnflachen, Umwelt und
Nachhaltigkeit) fur die kinftige Konkretisierung der Ausflihrungsplanung und Gestaltung
der Griunflache zustdndig ist. Die Anregungen wurden verwaltungsintern bereits
weitergegeben und werden— nach Rechtskraft des Bebauungsplans und
Mittelbereitstellung im stadtischen Haushalt zum Ausbau der Offentlichen Griinflache — zu
einem spateren Zeitpunkt fachlich gewlrdigt und bewertet.

Der Bebauungsplan hat solche Ausfihrungsdetails innerhalb einer 6ffentlichen Griinflache
nicht zum Inhalt. Ausfuhrungsplanungen zu o6ffentlichen Flachen und Platzen werden
unabhangig vom Bebauungsplanverfahren, jedoch auf der Grundlage des rechtskréftigen
Bebauungsplanes, zur Diskussion und Entscheidung Uber Funktion und Ausgestaltung
der Bezirksvertretung Hiltrup vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Anregungen sind nicht bebauungsplaninhaltsrelevant — eine Beschlussfassung
erlbrigt sich.

Frihzeitige STELLUNGNAHME:
2.6.3

Es wird angeregt, im Zusammenhang mit der in der Burgeranhdrung vom 19.03.2015
vorgestellten Planung eines Burgerparks und der neuen Trainingsplatze, in Anlehnung an
die alte Pferderennbahn in Minster, eine Joggingstrecke zu planen. Auf dem Gelande des
zukinftigen Buirgerparks sollten eine Streuobstwiese und eine Waldflache mit
Spazierwegen entstehen.

Stellungnahme der Verwaltung:

siehe Stellungnahme zu Anregung 2.6.2
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Beschlussvorschlag:

Die Anregung ist nicht bebauungsplaninhaltsrelevant — eine Beschlussfassung ertbrigt
sich.

Mindliche Stellungnahmen in der ,Burgeranhérung”:
2.6.4

Weitere Anregungen und Vorschldge zur Ausgestaltung und Nutzung der Grinflache als
Burgerpark sind aufgenommen und an das zustandige Fachamt weitergeleitet worden.

Stellungnahme der Verwaltung:

siehe Stellungnahme zu Anregung 2.6.2

Beschlussvorschlag:

Die Anregungen sind nicht bebauungsplanrelevant — eine Beschlussfassung ertbrigt sich.

Stellungnahmen zum Entwurf / Seite 23 von 23



	Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 568 Sportpark Berg Fidel 
	1.  STELLUNGNAHMEN von Behörden und Einrichtungen 
	2.  Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 
	2.1  STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex „Standortwahl/Stadion/Nebenanlagen“
	2.2  STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex „Verkehr“ 
	2.3  STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex „Stellplätze“ 
	2.4  STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex „Lärm“ 
	2.5  STELLUNGNAHMEN zum Themenkomplex „Grundwasser/Trinkwasser“ 



